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3Informationsblatt *

<

Ein Weg zur Kosteneinsparung bei der Begrünung von Gemeinden
Un wertvollen Baunbestand auf privaten und öffentlichen Grundstücken zu
erhalten, hat die Gemeinde Uhterhaching im Oktober 1974 eine sog. Baum-
schutz-Verordnung erlassen.
*

Nach fast zweijähriger Praxis kann heute festgestellt werden, daß mit
Hilfe dieser Verordnung viel für die Erhaltung und Ausweitung der Durch-
,grünung 'der Gemeinde erreicht werden konnte, ohne andererseits irgend-
einem Grundeigentümer besondere Opfer aufzuerlegen. Dies warde nicht nur
durch eine intensive Beratung der Abteilung Garbenbau- und Landschafts-
pflege beim Landratsamrt München erreicht, sondern insbesondere auch da-
äurch, daß die Gemeinde in ihron Amtsblatt anbot. Bäume kostenlos aus
privatem bzw, öffentlichen Besitz auf gemeindlichen Grund umzupflanzen.
^

So konnten allein in der Pflanzzeit Herbst 75/Frühjähr 76 aus Privatbe-
itz Bäume im Werbe von fast 15.ooo DM verpflanzt werden. Ebenso war es
langen/ 52 Alleebäume, die bei Straßenausbauarbeiten hätten entfernt
den müssen, an der gemeindlichen Ortsdurchfahrfc einen neuen Standort
geben. Für die Pflanzzeit Herbst 76 sind der Gemeinde zwischenzeitlich

chon wieder 9 Bäume und verschiedene Sträuciher aus Privatgärten angeboten
^orden. Das Angebot der Gemeinde wird von der Bürgerschaft sehr positiv

ufgencnmen, weil es verdeutlicht, daß nicht die Absicht besteht, nur auf
Osten des privaten Grundbesitzers das Grün in der Gemeinde erhalten zu

»rollen.
E. Kupka, 1. Bgm.

^

ch einmal: Verbrauchennärkte >

»

Planungsverband hat sowohl in seinsn Infonnationsblatt 2 als auch durch
eine für den Planungsausschuß des Regionalen Planungsverbanäs (RPV) erar-
itete Vorlage (Drucksache Nr. 19/76) auf die Problematik von VerbraEucher-

ärkten hingewiesen .

d.e Bezirksplanungsstelle wurde daraufhin vom Ausschuß beauftragt, das in
er Vorlage enthaltene Material bei der Erarbeitung der Ziele des Regional-
lans im Abschnitt "H.andel" zugrunde zu legen und bei Beurteilung van Ein-

kaufsgroßprojekten bis zum Vorliegen dieser Ziele die Erhaltung der klein-
teiligen Betriebs formen als vorläufige Zielvorstellung anzustreben. Die Re-,
gierung vcn Oberbayem wurde gebeten, verstärkt von der tßglichkeit der
purchführung von Raumordnungsverfahren (ROV) Gebrauch zu machen und zu un-
Versuchen, wie deren Ergetoisse baurechtlidi abgesichert werden können.



uch aus dem jüngsten Arbeitsbericht 1975 der Hauptgerieinschaft des
Deutschen Einzelhandels geht emeut hervor, daß aufgrund der "exorbitan-
ten Flächenexpansion" der letzten Jahre und aufgrund anderer wirhschaft-
licher und einzethandelsrelevanter Entwicklungen der heutige Verkaufs-
flächenbestand für den Durchschnitt des gesamfcen Einzelhandels bis etwa
198o ausreichen würde, ohne daß der hohe Versorgungsstandard der Verbrau-

er leidffi würde. Don stehen allerdings die bekanntgewordenen zukünfti-
gen Verkaufsflächenzuwachsraten der großbetrieblichen Uhtemehmensforrren
gegenüber, insbesondere der Verbrauchermärkbe und SB-Warerihäuser. Un ähn-
liche Aussagen zum in der Region München machen zu
önnen und um ve]±>esserfceBeurfceilungsgrundlagen in Raumordnungsverfahren

zu haben, wird es notwendig werden, das Konsumangebot in den zentralen Or-
iten und Siedlungsschwerpunkten neu zu erheben (die letzte Zahlung gab es

<.1968).

gesichts der anhaltenden Ansiedlungsbestrebungen von Gcoßprojekten sind
'alle Initiativen und Schritte zu begrüßen, die auf eine Lösung bzw. Min-
erung der Großprojektproblematik abzielen *

.

Die Novelle des Bundesbaugesetzes, die am 1.1.1977 in Kraft tritt, sieht
u.a. eine frühzeitige Bürgerbeteiligung an der Bauleitplanung, ergän^en-
de Vorschriften über den Inhalt des Flächennutzungspilans (Darstellungs-
pflicht von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gutem und
Dienstleistungen des privaten Bereichs) und eine nur noch in eng gezo-
genen Grenzen mögliche Nutznn^änderung VOTC;
Die Bayerische interministerielle Bekanntmachung zur Beurteilung von
Einzelhandelsgroßprojekten in der Landesplanung und der'Bauleitplanung
wird gegenwärtig auf Verbesserungsmöglichkeiten hin überprüft;
Die Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raunordnung in Bonn-Bad
Godesberg hat im Juli d.J. ein Experbengespräch über Einkaufszentren und
Verbrauchenrärkte durchgeführt. Einigkeit bestand dabei durchwegs über
die Folgewirkung solcher Einrichtungen, während die Wirksamkeit van be-
stehenden Steuerungsinstrumsnten unterschiedlich beurteilt wurde. Die
"Regionale Planungsgemeinschaft U-itermain" wies in diesan Zusammenhang
darauf hin, daß das Planungsrecht die Sozial- und Wirfcschaftspolitik nicht
ersetzen könne. Solange die Bildung der genanntem Betriebsfomein mit ihren
spezifischen Standorfceigenschaften grundsätzlich möglich sei, müsse die
Regionalplanung Instrumente zur Hand haben, um die Ansiedlungen kontrol-
lieren und über die Regionalpolitik sinnvoll ordnen zu können;
Die Verbandsversammlung des " Regional veitoands Uhterer Neckar" hat tm Mai
d. J. beschlossen, gegen einen Bebauungsplan, der einen Verbrauchermarkt
vorsieht und inzwischen rechtskräftig ist, ein Nonnsnkontrollverfahren
anzustrengen;

.B.

Auch das Lanoratsamfc München sowie einige Anlieger haben ein Nomenkon-
trollverfahren beantragt, um die Mängel eines Bebauungsplans im Grasbrun-
ner Ortsteil Neukeferloh feststellen zu lassen, in dessen Geltungsbereich
die Ansiedlung eines Selbstbedis^ungswarenhaijses geplant ist;
Die Landeshaupfcstadt München hat erste Vollzugswrschläge zur Behandlung
bauaufsichtlicher Anträge von Einkauf sgroßprojekten erarbeitet;
Die ersten Raumorc3nungsverfahren zur Beurteilung von Verbrauchermarktan-
siedlungen in Haar und Ifolfratshausen sind durch di<* Höhere Landespla-
nungsbehörde bei der Regierung von Qberbayem eingeleitet worden, eui wei-
teres ist in Kürze zu einem Ansiedlungsvorhaben in Neubxberg zu erwarten.
s weitere Schritte wären eine Novellierung der BauNW (hier insbesondere

'des § 11, Abs. 3), des Wettbeift?erbs- und Kartellrechts scwie cü-s vorgezogener
'eil des zukünftigen Regionalplans der Region München die Erarbeitung und

|Verbindlicherklärung der Ziele zum Abschnitt "Handel" wünschenswert.

t



VOrkehrsberuhigung in Wöhnstraßen: eine wichtige Aufgabe der Ortsplanung
NochlITmer werden in unseren Kommunen Straßen begradigfc, verbreitert,
Alleen gefällt und sogar Häuser abgerissen, die dem "zügigerTverkehr" *

tm
'ege stehen.

Ist dieser Weg richtig? Es mehren sich die Zweifel.
Kommunalpolitiker und Fachleute sind sich heute darin einig, die Benutzum
von Kraftfahrzeugen innerhaU) von bebauten Bereichen deutlicher "als" bisher
^> zu regeln, daß der Schutz für Fußgänger und Radfahrer verbessert wird:
Zu^Uru-echt wird hinter diesen Vorstellungen mand^nal eine modische Verteil"
^^Ld^^u^4=^dTl-=iiff?d.T^t??^TC!len un^ ^L ? reagiert. Dabei han-
deu,es.sich einfach um.dle Notw^ii^eit auf den Straßä7~die Ja~zmi" hn-
ffifeld gehören, menschlichere Verhältnisse zu schaffen;
Kuch AutanGbil-Veibände, die naturgemäß den "Ifcnsch als Autofahrer" ver-

toeten, stehen solcho-i Versuchen zunehmend positiv gegenüber.
^?^-^_.stic?'w?rt "verkehrsberuhigung" unterstützt der P lanungs verband
<^ef^ ^?:^T^^fa^:n_Münc?^'1 alle .Anstren9ungen_in dieser Richtung, die

ausdemMitgliederbereich bekannt werden; -'und er regt solche "Überleb
gen bei anstehenden Planungsaufgaben ausdrücklich an.

R£^r???^?li.?ung V0" wöhnstra-ßen erfordert neben verk<=hrsregelnden ivfaß-
ahmen zur Herausnähme des Durchgangsverkehrs" vor allem:
le bauliche ^Gestaltung der Straße und üirer Umgebung maß erkennbar auf
.en Maßstab des Fußgängers abgestellt sein.
?itTf. glatte, und überBichtliche "Pisten" sind logischerweise gänzlich
lgeÄt'_ ^utsa.befahrbare Straße Mt erk^baren Verengen

ommen diesem Ziel näher.

grketeberuhigung_ bedeutet also nicht einfach Verlagerung .von Verkehr auf
HereTrassen (z.B. auf eine neue Schnellstraße, damit ari andere3:~SteUe
mcFußgängerzone ^tstehen kann), sondern ein "verträglicheres LAen
tdan_Auto". Dazu braucht es aber nehr als die besten'Appelle-an die

'ahrdisziplin.

ichtig für das rechte Verständnis in der Öffentlichkeit und üisbesondere
i den Grundstücksanliegem ist eine gründliche Infcmnation über die Ab-
^^=^±T!: "l0- ^- ^-*t^
T^rs<:h:!':Leßung?)edürf?isse des e;i:nzelnen Grundstücks zu befriedigen sind.

Exgene^lieger-V^sar^gen, in denen erste Vorstellungen über geeighete
bauliche und verkehrsregelnde MaßnaiTinen diskutiert werden können/haben
sich als unentbäirlich erwiesen. Gerade diese Aufgabe mcht eineoffene
ä= ^ ." m?t:.elne.:verordnete piamm^ -St^t>^-

1ZU9 SPater nicht mit dorn Verstanänis, geschweige denn der Unterstützung
urch die Bürger rechnen kann.
,«.

wird auch die Frage nach den Kosten solcher Iteßn^ren gestellt. Hier
.t es sich als günstig erwiesen, sich zunächst solchen Straßen zuzuwen-

äe^^ für die in absehbarer Zeit sowieso bauliche Maßnahmen beabsichtigt
sind.

Riese Benühungen, die wes^tlid. auch wn einze^en engagierten freiteruf-
ichen Planungsburos getragen werden, werden van Behörden durchaus positiv

^ertet. So steht z. B. das Landratsamfc München bei einem Planungsfall
Gemeinde .Unterhaching vcn Anfang an beratend zur Seite .



üch aus dem jüngsten Arbeitsbericht 1975 der Haupfcgemsinschaft des
ischen Einzelhandels geht erneut hervor, daß aufgrund der "exorüitan-

ten Plächenexpansion" der letzten Jahre und aufgrund anderer wirtschaft-
.ucher und einzelhandelsrelevanter Entwicklungen der heutige Verkaufs-
fladhenbestand für den Durchschnitt des gesamten Einzelhandels bis etwa
198o ausreichen _würde, ohne daß der hohe'Versorgungsstandard der Verbrau-

er leiden würde. Don stehen allerdings die bekanntgewordenen zukünfti-
Verkaufsflächenzuwachsraten der gwßbetrietolichen Unternehmens foriren

Sgenüber, insbesondere der Verbrauchennärkbe und SB-Warenhäuser. Un ähn-
liche Aussagen zum Versorgungsstandard in der Region München machen zu
önn^ und ^nv^besserte Beurteilungsgrundlagcn-in RaUHordnungsverfahren

zu haben, wird es notwendig werden, das Konsumangebot in den zentralen Or-
en und Siedlungsschwerpunkten neu zu erheben (die letzte Zahlung gab es
968). v

-gesichts der anhaltenden Ansiedlungsbestrebungen von Gcoßprojekten sind
lle Initiativen und Schritte zu begrüßen, die auf eine Lösung'bzw. Nm-
^rung der Gcoßprojektproblematlk abzielen:

ie Novelle des Bundesbaugesetzes, die am 1.1.1977 in Kraft tritt, sieht
a. eine frühzeitige Bürgeiteteiligung an der Bauleitplanung, ergän?en-*

e Vorschriften über den Inhalt des Flächennutzungsplans (Darsteliungs-
flicht von Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gutem und
ienstleistungen des privaten Bereichs) und eine'nur noch in eng gezo-
enen Grenzen mögliche Nutzungsänderung vor;
ie Bayerische intenninisterielle Bekanntmachung zur Beurteilung vont

inzethandeisgroßprojekben in der Landesplanung und der-Bauleitplanung
i-rd gegenwärtig auf Verbesserungsmöglichkeiten hin überprüft;
ie Bundes forschungsanstalt für Landeskimde und Raunordnz.ing in Boinn-Bad

.esberg hat im Juli d.J. ein E^>erfcengespräch über Einkaufszentren und
.erbrauchenrärkte durchgeführt. Einigkeit bestand dabei durdhwegs über
Le Folgewirkung solcher Einrichtungen, während die Wirksamkeit von be-
tehenden Steuerungsinstrumenten imterschiedlich beurteilt wurde. Die
'Regionale Planungsgemeinschaft aiterTnain" wies in diesem Zusannenhang
parauf hin, daß das Planungsrecht die Sozial- und Wirtschaftspolitik nicht

setzen könne. Solange die Bildung der genannten Betriebs formen mit ihren
pezifischen Standorteigenschaften grundsätzlich noglich sei, müsse die

ionalplanung Instrumente zur Hand haben, um die Ansiedlungen kontrol-
ieren und über die Regionalpolitik sinnvoll ordnen zu können;
ie Verbandsversammlung des "Regionalverbands unterer Neckar" hat im Mai

d. J. beschlossen r gegen einen Bebauungsplan, der einen Verbrauchermarkt
orsieht und inzwischen rechtskräftig ist, ein NornEnkontrollverfahren
zustrengen;

%.

""Auch das Landratsamfc München sowie einige Änlieger haben ein Nomenkon-
rollverfahren beantragt, um die Mängel eines Bebauungsplans tm Grasbrun-
er Ortsteil Neükeferloh feststellen zu lassen, in dessen Geltungsbereich
Le Ansiedlung eines Selbstbedienungswarenhauses geplant ist;

^Die Landeshauptstadt Minchen hat erste Vollzugswrschläge zur Behandlung
uaufsichtlicher Anträge von Einkauf sgroßprojekten erarbeitet;

d.e ersten Raunordnungsverfahren zur Beurteilimg von. Verbrauchennarktan-
öiedlungen in Haar und Wölfratshausen sind durch die Höhere Landespla-
hungsbehörde bei der Regierung von Oberbayem eingeleitet worden, ein wei-
igeres ist in Kürze zu einem Ansiedlungsvorhaben tn Neubiberg zu erwarten.

Ms weitere Schritte wären eine Novellierung der BauNW (hier insbesondere
des § 11, Abs. 3), des Wettbewerbs" und Kartellrechts sowie als vorgezogener
Teil des zukünftigen Regionalplans der Region München die Erarbeitung und
^rbindlidherklärung der Ziele zum Abschnitt "Handel" wünschenswert.

^
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